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FOTEC Chemical Propulsion; Anhang ./A



INTERESSENS- UND VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG
FOTEC Chemical Propulsion 



Forschungs- und
[bookmark: _Hlk158030893]Entwicklungseinrichtung: 		FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH 
			Viktor Kaplan-Strasse 2, 2700 Wiener Neustadt



Kontaktperson:			MMag. Dr. Claus Casati, Rechtsanwalt
			1060 Wien, Mariahilfer Straße 1b/17



Mögliche Abgabe
Interessenserklärung:	längstens bis 18.05.2026, 10:00 Uhr an die Kontaktperson (per E-Mail oder postalisch)

Name bzw Firma des Interessenten (in der Folge „Interessent“:
     
Zustelladresse (Interessent)
     
Ansprechperson(en) beim Interessenten einschließlich Telefonnummer und E-Mail-Adresse:
     

     , am      

Vertrauliche Informationen
Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Erklärung sind sämtliche schriftlichen, mündlichen, elektronischen oder sonst in irgendeiner Form zugänglich gemachten Informationen, die von der FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH (im Folgenden „FOTEC“) dem Interessenten im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens („Chemical Propulsion“) zugänglich gemacht oder bekannt gegeben werden, insbesondere:
0. Unmittelbar zugänglich gemachte Informationen: Sämtliche Berichte, Studien, Präsentationen, technischen Unterlagen, Daten, Analysen sowie sonstige Dokumente, die dem Interessenten im Rahmen des Verfahrens zur Verfügung gestellt werden. Dies umfasst auch alle Informationen, die dem Interessenten im Zuge von Gesprächen, Präsentationen oder sonstigen Kontakten mit Mitarbeitern oder Vertretern der FOTEC zur Kenntnis gelangen, insbesondere technisches Know-how, Forschungsstände und Entwicklungskonzepte (einschließlich nicht patentierter, jedoch patentfähiger Inhalte);
Mittelbar zugänglich gemachte Informationen: Sämtliche Dokumente, Ausarbeitungen oder Analysen, die vom Interessenten oder dessen Beratern erstellt werden und vertrauliche Informationen gemäß Punkt (i) enthalten oder auf diesen beruhen; und 

Nicht als "vertrauliche Informationen" im Sinne des Pkt 1.1 lit i und ii dieser Erklärung gelten Informationen, die
0. bereits nachweislich vor Erhalt dem Interessenten bekannt waren,
dem Interessenten nachweislich von einer dritten Person ohne Verstoß gegen eine bestehende Geheimhaltungsverpflichtung zugeleitet wurden,
bei Erhalt der Information bereits veröffentlicht oder auf andere Weise der Öffentlichkeit bekannt waren.
Falls der Interessent Informationen gemäß Punkt 1.1 lit i bzw. ii nicht geheim hält, trifft ihn die Beweislast, dass es sich dabei nicht um vertrauliche Informationen handelte.

Geheimhaltungsverpflichtung
Der Interessent verpflichtet sich, sämtliche vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und ausschließlich für Zwecke der Teilnahme am gegenständlichen Auswahl- und Verhandlungsverfahren zu verwenden.

Eine Verwendung zu anderen Zwecken, insbesondere zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken außerhalb dieses Verfahrens, ist unzulässig.

Der Interessent verpflichtet sich weiters, auch den Umstand vertraulich zu behandeln, dass ihm vertrauliche Informationen durch die FOTEC zugänglich gemacht wurden.

Weitergabe von vertraulichen informationen
Der Interessent ist berechtigt, vertrauliche Informationen ausschließlich an folgende Personen weiterzugeben, soweit dies für die Teilnahme am Verfahren erforderlich ist:
0. eigene Mitarbeiter
Geschäftsführung
interne oder externe Berater
Die Weitergabe an Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglieder ist nur zulässig, soweit dies aus rechtlichen Gründen zwingend erforderlich ist.

Der Interessent ist verpflichtet, sämtliche Empfänger von vertraulichen Informationen:
ausdrücklich auf deren Vertraulichkeit hinzuweisen und
diese in gleicher Weise zur Geheimhaltung zu verpflichten.

Der Interessent haftet für das Verhalten sämtlicher Personen, denen er vertrauliche Informationen zugänglich macht, wie für eigenes Verschulden

 Eine Weitergabe an sonstige Dritte – insbesondere an mit dem Interessenten verbundene Unternehmen – ist nur mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der FOTEC zulässig.

Rückgabe und Vernichtung
Im Falle:
0. Der Beendigung des Verfahrens oder
Des Ausscheidens des Interessenten

Die Vernichtung ist auf Verlangen der FOTEC schriftlich zu bestätigen.

Haftung
Der Interessent haftet für sämtliche Schäden, die der FOTEC aus einer Verletzung dieser Vertraulichkeitserklärung entstehen, einschließlich des Verhaltens:
0. seiner Mitarbeiter
0. seiner Berater
0. seiner Organe
0. sonstiger Dritter, denen er Informationen zugänglich gemacht hat
wie für eigenes Verschulden.

Der Interessent verpflichtet sich, die FOTEC in diesem Zusammenhang vollumfänglich schad- und klaglos zu halten.

Der Interessent ist verpflichtet, die FOTEC unverzüglich über jede ihm bekannt gewordene Verletzung dieser Vertraulichkeitserklärung zu informieren.

Schutz des Know-How
Die Parteien halten ausdrücklich fest, dass die im Rahmen des Verfahrens offengelegten Informationen, insbesondere technisches Know-how im Bereich „Chemical Propulsion“, derzeit nicht zwingend durch gewerbliche Schutzrechte gesichert sind, jedoch ganz oder teilweise patentfähig sein können.

Der Interessent verpflichtet sich daher, diese Informationen besonders sorgfältig zu schützen und keinerlei Maßnahmen zu setzen, die geeignet sind, deren Schutzfähigkeit zu beeinträchtigen.
Schlussbestimmung
Diese Vertraulichkeitserklärung bleibt auch über die Beendigung des Verfahrens hinaus aufrecht.


Interessenserklärung
Der Interessent erklärt hiermit unwiderruflich gegenüber der FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH (im Folgenden „FOTEC“ oder „AG“) folgendes:
· Wir haben ein konkretes Interesse, an der Weiterentwicklung, Finanzierung und/oder Verwertung von Technologien im Bereich „Chemical Propulsion“ im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens teilzunehmen, sei es selbstständig oder gemeinsam mit Dritten.
· Wir nehmen am Verfahren als
|_| Finanzierungspartner
|_| Entwicklungspartner
|_| kombinierter Finanzierungs- und Entwicklungspartner
teil.
· Wir sind keine reinen „Berater“, „Makler“ oder ausschließlich planende Unternehmen ohne eigene Umsetzungs- oder Finanzierungskapazitäten.
· Wir verfügen über folgende einschlägige Befugnisse, Qualifikationen und/oder Berechtigungen:      
· Wir verfügen über ein eigenständiges wirtschaftliches und/oder technologisches Interesse an der Teilnahme am gegenständlichen Verfahren.
· Unsere Teilnahme am gegenständlichen Auswahl- und Verhandlungsverfahren erfolgt unentgeltlich und auf eigenes Risiko.
· Es gelten ausschließlich die von der FOTEC zur Verfügung gestellten Unterlagen und Bedingungen.
· Allgemeine Geschäftsbedingungen unsererseits kommen nicht zur Anwendung.
· Wir bestätigen, dass wir die Verfahrensunterlagen, insbesondere die beihilfenrechtlichen Rahmenbedingungen, zur Kenntnis genommen haben und akzeptieren.
· Wir wollen über folgende die gegenständliche Markterkundung betreffende Themen bzw Fragen mit der AG kommunizieren:      


     , am      

     
(Name der unterfertigenden Person, Firma, FN)


Sonstige Verpflichtungen; Schlussbestimmungen
Die Überlassung von vertraulichen Informationen durch die FOTEC begründet keine Verpflichtung, dem Interessenten weitere Informationen zur Verfügung zu stellen oder bereits bereitgestellte Informationen zu aktualisieren.

Der Interessent nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass – soweit gesetzlich zulässig –die FOTEC nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen haftet. Jegliche Nutzung der Informationen erfolgt auf eigene Verantwortung des Interessenten. Der Interessent ist verpflichtet, die Informationen eigenständig zu prüfen und zu bewerten.

Weder die FOTEC noch deren Mitarbeiter oder Beauftragte haften für Schäden oder Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Verfahren oder der Verwendung der bereitgestellten Informationen entstehen.

Der Interessent bestätigt, dass:
0. er nicht im Auftrag eines Dritten handelt, sofern dies nicht ausdrücklich offengelegt wurde
0. sämtliche im Zusammenhang mit der Teilnahme am Verfahren entstehenden Kosten und Aufwendungen von ihm selbst getragen werden.
Ein Anspruch auf Kostenersatz besteht nicht.

Diese Erklärung gilt auf unbestimmte Zeit und ist für den Interessenten unwiderruflich.

Auf diese Erklärung ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht in Wiener Neustadt vereinbart.

Änderungen oder Ergänzungen dieser Erklärung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.


     , am      

     
Interessent (Name der unterfertigenden Person, Firma, FN)
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